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9. betont, daß zusätzlich zu den Entschuldungsmaß
nahmen, wozu auch der Schulden- und Schuldendienstabbau 
gehört, der Zustrom neuer Fmanzmittel in die vem:huldeten 
EntwicklungsllInder erforderlich ist, und fordert die GIlInbiger
IlInder und die multiIatera1en Fmanzinstitutionen nachdrück
lich auf, auch weiterhin besonders den am wenigsten entwik
kelten Ländern Fmanzhilfe zu Vorzugsbedingungen zu 
gewllbren, um die Entwicklungsländer bei der Durcbfilbrung 
von WJttschaf!srefonn-, Stabilisierungs- und Struktunmpas
sungsprogrammen sowie bei der Beseitigung der Armut zu 
unlelstlllz.m und sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 
Schuldenüberhang zu befreien, und i1men bei der Herbeifnh
rung von stetigem WU1schaftswachstom und einer bestand
fiihigen Entwicklung behilflich zu sein; 

10. betont ferner, daß es dringend notwendig ist, auch 
weiIeIhin das Vorhandensein eines sozialen Netzes fiIr schwa
che Bevfi1kerungsgruppen zu gewährleisten, die von der Durch
flIhrung wirtschaftlicher Refonnprogramme in den vem:hul
deten Ländern am stlIrksten betroffen sind, insbesondere für 
Gruppen mit niedrigem Einkommen; 

11. nimmt KeTl1llnis von dem hohen Anteil multilatera1er 
Schulden einer Reihe von Entwicklungsländern und bittet die 
internationalen Finanzinstitutionen, Vorschläge zur Lösung der 
Probleme dieser Länder im Hinblick auf die multiIatera1e 
Vem:huIdung zu prüfen und dabei die besondere Sitaation 
eines jeden Landes zu berücksicbtigen und den bevorzugten 
GllInbigerstatus der multiIatera1en Fmanzinstitutionen zu 
wahren, damit sichergestellt wird, daß sie diesen Entwick
lungs1ändern auch weiterhin konzessionäre Mittel zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklung zur Verfllgung stellen können; 

12. fonlert die internationale Gemeinschaft nnchdrilcldich 
lJIif, die breitere Anwendung innovativer Maßna1unen, wie die 
Umwandlung von Schulden in Beteiligungen und Schulden
erlaß gegen Natorschutz, zu erwilgeo, unbescbadet dauerhaf
terer Lösungen wie Schuldenabbau und/oder Schuldenerlaß; 

13. bittet die internationale Gemeinschaft, einschließlich 
der internationalen Finanzinstitutionen, auch weiterhin nach 
Wegen zur Durcbfilbrung zusätzlicher und innovativer Maß
nahmen zu einer wesentlichen Erleichterung der Schuldenlast 
der Entwicklungslllnder, insbesondere der hochvem:huldeten 
Länder mit niedrigem Einkommen, zu suchen, um sie dabei zu 
untersti1tzen, ein stetiges WJttschaftswachstom und eine 
bestandfiihige Entwicklung zu erreichen, ohne in eine neue 
Schuldenkrise zu geraten; 

14. ruft die internationale Gemeinschaft, einschließlich der 
in Betracht kommenden internationalen Institutionen,lJIif, die 
in letzter Zeit bei vem:hiedenen Thgungen über Schulden
fragen entstandene Dynamik zu nutzen und die SchuldenprD
bleme der Entwicklungsländer, vor allem der am wenigsten 
entwickelten Länder, im Rahmen der Ausarbeitung einer Agen
da für Entwicklung anzugeben, um effektive, ausgewogene und 
dauerbafle Ulsongeo für diese Probleme weiter zu f!Irdem; 

15. bittet die GllInbigerlllnder, die Privatbanken und die 
multilateralen Finauzinstitutien, im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vorrechte, die Gewilhrung einer angemessenen nenen finan
ziellen Unterstiltzung an Länder mit niedrigem Einkommen 
und erheblicher Schuldenlast zu erwilgeo, die unter großen 
Opfern weiter ihre Schulden bedienen und ihren interna
tionalen Verpflichtnngen nachkommen; 

16. ist sich dessen bewt.fl1t, daß die Entwicklungslllnder bei 
der FIlissigmachung der für ihre Entwicldungsbemnhungen 
erforderlichen Mittel Unterstlltzung benHtigeo, und ist sich 
ferner dessen bewußt, daß SchnIdenerleichterungen einen 
Beitrag zur Freisetzung innerstaatlicher Mittel und zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklungsbernfihungen, insbesondere im 
sozialen Bereich, leisten könnten; 

17. emlCht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durcbfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu wslatten. 

92. Pk1UlTS/tvmg 
19. Dezember 1994 

49/95. WlederallßU!June des DIn10gs iIber die VersIiIrkung 
derlnlthWtl .. na)m whlsclwßRrI ..... Z,iSlllllIi .... WrlJe!t 
zngiiIiSleLt der EntwIekIung durdl PartnersclJaft 

Die Generalversammlung, 

Unter Hinweis auf ihre Resolution 48/165 vom 21. De
zember 1993 über die Wiederaufnahme des Dialogs über die 
Verstlirkung der internationalen wirtschaftlichen ZlIsammen
arbeit zugunsten der Entwicklung durch partnerschaft, 

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Berichten des 
Generalsekretllrs über eine Agenda für Entwicklung, die In 
ihren Resolutionen 47/181 vom 22. Dezember 1992 und 
48/166 vom 21. Dezember 1993 angefordert wnrden13

, 

mit Interesse feststellend, daß es Aufgabe des Genera1-
sekretllrs ist, alle Länder zu ermutigen, sich an einem konstruk
tiven Dialog zur Fnrderung der Entwicklung zu betei1igen, und 
ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu erleichtern, 

unter Betonung der Bedeutnng eines fruchtbaren Dialogs 
zur Sicherstellung eines günstigen politischen und wirtschaft
lichen Umfelds für die Förderung der internationalen Entwick
lungszusammenarbeit, 

I. begrl4fJt mit Genugtuung die Mitteilung des General
sekretIIrs über die Wtederaufnalnne des Dialogs über die Ver
stIlrkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft'4; 

2. bekrliftlgt die Notwendigkeit, einen konstroktiven 
Dialog und Partnerschaft ZU verstllrken, mit dem Ziel, die 
internationale wirtschafdiche Zusammenarbeit zugunsten der 
Entwicklung weiter voranzubringen; 

3. erklilrt al4Peniem erneut, daß ein solcher Dialog von 
der unabdingbaren Notwendigkeit des gegenseitigen In!ei es 
und Nutzens, echter Interdependenz, geteilter Verantwortnng 
und der Partnerschaft zur Herbeifllhrung eines nachhaltigen 
WlrtsChaftswachstums und einer bestandfiihigen Entwicklung 
sowie zur Verbesaerung des luternationn1en wirtschaftlichen 
Umfelds mit dem Ziel der Begünstigung einer solchen Ent
wicklung ausgehen sollte und daß das System der Vereinten 
Nationen bei der Erleichterung eines solchen Dialogs eine 
zentrale Rolle spielen sollte; 

13 A/481689, A/48/93S mtd AI49/66S. 
14 A/49/S42. 
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4. erkliirt ferner erneut, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle zukommt, wenn es darum geht, die interna
tionale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und die 
Aufmerksamkeit der interationalen Gemeinschaft aufEntwick
lungsfragen zu lenken, und ersucht den GeneraIsekretär, auf 
der Grundlage der von den Mitgliedstaaten im Zusammenhang 
mit den diesbez!iglichen Debatten in der Genera\versammlung 

. und dem Wntschafts.. und SoziaIrat abgegebenen ErkIärungen 
zu verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Fragen eine 
Reihe von Fragen oder Themen zur Prflfung vorzuschIagen, 
die von gemeinsamem Interesse sind, die allen Ländem zugute 
kIimen und die außerdem fOr die Ausarbeitung einer Agenda 
fIIr Entwicklung von Belang sind; 

5. bittet die Arbeitsgruppe zur Agenda fOr Entwicklung, 
den Vorschlag des Genera\sekretärs zu prflfen, wonach die 
Anwesenheit hochrangiger Vertreter während des ersten Teils 
der Thgungen der Generalversammlung genlltzt werden sollte, 
um einen Dialog zu fiIhren und Sondertagungen der Versamm
lung lIbe.r wichtige Themen einzuberufen, die fOr derzeitige 
und zuldinftige wirtschaftIiche und soziale Fragen auf der 
g10halen Thgesordnung von Belang sind, namentlich jene, die 
in der Agenda fOr Entwicklung genannt werden; 

6. ersucht den Genera\sekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung einen Bericht über die Durch
filhrung dieser Resolution vorzulegen; 

7. beschUeßt, den Punkt UWrederaufnahme des Dialogs 
lIber die Verstärkung der internationalen wirtschaftIichen 
Zusammenarbeit zugunsten der Entwicklung durch Partner
schaft" in die vorläufige Thgesordaung ihrer fIlnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

92. Ple1lQrsttvmg 
19. Detember 1994 

49/96. Konferenz der Vereinten Nationen ilher die SiId
Sild.Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

In Bekrliftigung der Gültigkeit der von der Genera\ver
sammlung und anderen Organen der Vereinten Nationen 
vereinbarten Ziele und Verpflichtungen in bezug auf die 
internationale wirtschaftIiche Zusammenarbeit und die 
Entwicklung, namentlich des AktionspIans von Buenos Aires 
zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu
sammenarbeit zwischen EntwickiungslllndernlS, der ErkIärung 
ilher internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere üher die Neubelebung des Wrrtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den EntwickiungsIändernl., der 
Internationa1en Entwicklungsstrategie fOr die VIerte Entwick
lungsdekade der Vereinten NationenI?, der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen fOr die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger JahrenI', des Aktionsprogramms fOr die neunziger 

" lIßpmt qf /Ire Unlted Nations Conference on Technical Cooperation 
among Developlng Cotmtrle.r. BUSIOs AIres. 30 August·12 SspJember 1978 
(V_Uebung der V_ NatitJmm, Best.-Nr. E.78.ll.A.ll und 
Korrigendum). Kap. L 

.. _S-IIII3,AnIago. 

" RosoIuIion4S!199,AnIago. 
... lIesohttfon 46/151. AnIago. _ ß. 

Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Ländefl9, der 
Verpflichtung von Cartagena", der Rio-Erkllinmg lIber Umwelt 
und Entwicklung"', der Agenda 213 und des Aktionspro
gramms der Internationa1en Konferenz lIbe.r Bevö\kerung und 
Entwicklung'I , die einen Gesamtrahmen fOr die Förderung der 
internationalen ZUS8JDmenarbeit auf dem Gebiet der wirt
schaftIichen Entwicklung vorgeben, 

Kenntnis nehmend von der Ministererkllinmg der Gruppe 
der 7722, die aoläßlich des achtzehnten jährlichen Außen
mini"l", lIeffens der Gruppe der 77 am 30. September 1994 in 
New York verabschiedet wurde und in der die Minister die 
Vereinten Nationen aufgefordert haben, die Einberufung einer 
internationalen Konferenz über SiId-Sild-Zusammenarbeit im 
Jahre 1996 zu prflfen, 

In lkkrIJftigung ihrer Resolution 331134 vom 19. Dezember 
1978, in der sie den AktionspIan von Buenos Aires zur 
Förderung und Verwirklichung der technischen Zusammen
arbeit zwischen Entwicklungsllindem gehiIIigt hat, und ihrer 
Resolution 48/172 vom 21. Dezember 1993 über die wirt
schaftIiche und technische 7JJs8JDmenarbeit zwischen Bot
wicliIungsllindern, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/181 vom 22. De
zember 1992 und 48/166 vom 21. Dezember 199311be.r eine 
Agenda fOr Entwicklung sowie ihre Resolution 48/165 vom 
21. Dezember 1993l1berdie Wiedemufnabmedes DialogS zur 
Verstärkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zugun8ten der Entwicklung durch Partnerschaft, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/205 vom 
20. Dezember 199111ber die Einberufung einer intemationaIen 
Konferenz über EntwickJungstimmzierung sowie ihre Resolu
tion 47/152 vom 18. Dezember 1992 über internationale 
Zusammenarbeit fOr Wrrtschaftswachstum und Entwicklung, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 46/155 vom 
19. Dezember 1991 über den Bericht mit dem TItel TM 
Chollenge to the South: TM &port ofthe SouIh Commissitnf' 
(Die Herausforderung an den Silden: Bericht der Sild-Kommis
sion) und Resolution 48/164 vom 21. Dezember 199311be.r die 
Weiterverfolgung dieses Berichts, 

Kenntnis nehmend von der ErkIärung von 'lbkio, die auf 
der im Jahre 1993 in Thkio abgehaltenen Internationalen 
Konferenz lIber die Entwicklung Afrikas verabschiedet wurde 
und. die hervorheht, wie wichtig verstärkte Kooperations
beziehungen zwischen den Entwickiungs\lIndem fIIr den 
Austausch ihrer Erfahrungen und ihres WIssens sind, und mit 
Genugtuung über das vom 12. his 16. Dezember 1994 in 
Indonesien abgehaltene Asien-Afrika-Forum, 

.. IIeportqf/lre_ UnitedNatitms Coqfenmc8 on/lre last DlmIqped Co_ Paris. 3-14 &ptembsr 1990 (AICONF.147118J, _ TeiL 

'" IIeport qf/lre Unlted Nations Coqferenes on EnvIronment und DBveJop
menl. Rio t1e JtlI!Il/ro. 3-14 IU1UII992 (AICONF.1511261Rev.1 (VoI.1 und 
Val. 1IKorr.1, VoI. n. Vol. m und VoI. ßIIKorr.I)) (V ............... g der 
V_ Nationen, Best.-Nr. E.93J.8 und KotrlgendaJ, VoI.1: Re.wbdiona 
AdDpted by /Ire Coqfenmce, Resolution I, AoIage I. 

21 AlCONF.!71113. Kap. L Resolution I, AnIago. 
" Al49/462 und Kort.I. AoIttmg. 
" Now YOlk. Oxford Unlvomlty i'nlss, 1990. EIn tlbotbIlck und eitle 

zusammenfassung des _ der SOd-KommIsslon finden sieb In Al4SI810 
und Kort.I. Anhang. 




